
Beitrags- und Gebührenordnung

Diese Beitrags- und Gebührenordnung regelt insbesondere die Erhebung 
von Beiträgen als Zusatz zur Satzung der „Kulturkomplizen – Verein der 
Freunde und Förderer des litterarium e.V.“ (§ 3 der Satzung). 
Die Änderung der Beitrags- und Gebührenordnung obliegt der Mitglieder-
versammlung (§ 5 der Satzung).

Der jährliche Beitragssatz beträgt für

- Einzel-Mitgliedschaft: 50,- €
- Partner-Mitgliedschaft (insgesamt): 80,- €
- Junior-Mitgliedschaft (bis zum 30. Lebensjahr): 25,- €
- Firmenmitgliedschaft: ab 1000,- €
- Förderndes Mitglied: ab 199,- € (darin enthalten ist der Beitrag
  für die Einzel-Mitgliedschaft von 50,- €)

Der jährliche Mitgliedsbeitrag ist innerhalb des ersten Quartals eines Jah-
res auf das Vereinskonto der Kulturkomplizen zu überwiesen.

Vereinskonto der Kulturkomplizen

Bank: Sparkasse KölnBonn
IBAN: DE35 3705 0198 1934 2165 48
BIC: COLSDE33XXX

Die Beitrags- und Gebührenordnung wurde in Gründungsversammlung am 
21.09.2017 sowie der fortgesetzten Gründungsversammlung am 17.11.2017 
beschlossen.


